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Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort ist dazu niemand mehr gemeldet. Die 

Debatte ist geschlossen. 

Ist seitens der Berichterstattung ein Schlusswort gewünscht? – Das ist nicht der 

Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung, die ich über jeden Ausschussantrag getrennt 

vornehme. 

Wir gelangen zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 18: Entwurf betreffend 

ein Bundesgesetz, mit dem das Sozialhilfe-Grundsatzgesetz geändert wird, in 

2449 der Beilagen. 

Hiezu haben die Abgeordneten Mag. Ernst Gödl, Mag. Markus Koza, Kolleginnen 

und Kollegen einen Abänderungsantrag eingebracht. 

Ich werde daher zunächst über den vom erwähnten Abänderungsantrag 

betroffenen Teil und schließlich über die restlichen, noch nicht abgestimmten 

Teile des Gesetzentwurfes abstimmen lassen. 

Die Abgeordneten Mag. Ernst Gödl, Mag. Markus Koza, Kolleginnen und Kolle-

gen haben einen Abänderungsantrag betreffend Z 2 eingebracht. 

Wer dafür ist, den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. – Das ist mehrheit-

lich angenommen.  

Wir kommen schließlich zur Abstimmung über die restlichen, noch nicht abge-

stimmten Teile des Gesetzentwurfes samt Titel und Eingang in der Fas-

sung des Ausschussberichtes. 

Wer dafür ist, den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. – Auch das ist 

mehrheitlich angenommen. 

Wir kommen zur dritten Lesung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in 

dritter Lesung die Zustimmung erteilen, um ein diesbezügliches Zeichen. – Das 
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ist die Mehrheit. Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter Lesung 

angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 19, die dem Aus-

schussbericht 2450 der Beilagen angeschlossene Entschließung betref-

fend „Heimopfergesetznovelle und Adaptierung des Sozialhilfe-

grundsatzgesetzes“. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dafür eintreten, um ein Zeichen der 

Zustimmung. – Das ist mehrheitlich angenommen. (360/E) 

Wir gelangen nun zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 20: Entwurf 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Heimopferrentengesetz geändert 

wird, samt Titel und Eingang in 2451 der Beilagen. 

Da der vorliegende Gesetzentwurf eine Verfassungsbestimmung enthält, stelle 

ich zunächst im Sinne des § 82 Abs. 2 Z 1 der Geschäftsordnung die für die 

Abstimmung erforderliche Anwesenheit der verfassungsmäßig vorgesehenen 

Anzahl der Abgeordneten fest. 

Ich bitte nunmehr jene Damen und Herren, die dem vorliegenden Gesetzentwurf 

zustimmen, um ein bejahendes Zeichen. – Das ist mehrheitlich angenom-

men. Ich stelle ausdrücklich die verfassungsmäßig erforderliche Zweidrittelmehr-

heit fest. 

Wir kommen zur dritten Lesung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in 

dritter Lesung ihre Zustimmung erteilen, um ein diesbezügliches Zeichen. – 

Auch das ist mehrheitlich angenommen. Auch da stelle ich ausdrücklich die ver-

fassungsmäßig erforderliche Zweidrittelmehrheit fest. Der Gesetzentwurf ist 

somit auch in dritter Lesung angenommen. 

 


